
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/6/5 4Ob330/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1984

Norm

UWG §6a

Rechtssatz

Bisweilen wird es dem Verbraucher mangels optischer Erkennbarkeit der tatsächlichen Füllmenge schwer, das wahre

Verhältnis zwischen Füllmenge und Verpackung zu erkennen. Daran könnten in bestimmten Fällen auch

Gewichtsangaben, Maßeinheiten, insbesondere wenn sie den Verbrauchern wenig geläu7g sind - wiewohl es gesetzlich

sein müssen - wegen des nicht leicht erkennbaren Verhältnisses zum Volumen nichts ändern. (Mat).
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